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Hintergrund: Der strategische Prozess der 
KlimaSeniorinnen

1. “Urgenda” Verfahren als Vorbild

2. Durch Klimawandel verursachte Hitzewellen – erhöhtes
Gesundheits- und Sterberisiko bei älteren Frauen 

3. Gründung Verein KlimaSeniorinnen 2016 

4. Begehren um Einstellung von Unterlassungen im Klimaschutz
gestützt auf Art. 25a VwVG



Prozessgeschichte: Innerstaatliche
Instanzen

1. November 2016: Begehren
um Erlass einer Verfügung
nach Art. 25a VwVG



Prozessgeschichte: Innerstaatliche
Instanzen

1. Begehren um Erlass einer 
Verfügung nach Art. 25a VwVG 

2. Nichteintretensverfügung UVEK

3. Begründung: 

▪ Kein Berührtsein in Rechten und 
Pflichten

▪ Popularbeschwerde nicht von Art. 13 
EMRK gedeckt 



Prozessgeschichte: Innerstaatliche
Instanzen

1. Beschwerde an das 
Bundesverwaltungsgericht

2. Beschwerde abgewiesen: 

▪ Keine besondere Betroffenheit 

▪ Keine Streitigkeit ernsthafter Natur  



Prozessgeschichte: Innerstaatliche
Instanzen

1. Beschwerde an das 
Bundesgericht

2. Beschwerde abgewiesen: 

▪ Überschreitung Wert «deutlich unter 2 
Grad Celsius» nicht in näherer Zukunft 
erwartet

▪ Daher keine ausreichende Intensität des 
Berührtseins in eigenen Rechten 

▪ Verweis auf demokratische Instrumente 



Verfahren vor dem EGMR 

1. Geltend gemachte Rechtsverletzungen: 

▪ Art. 6(1) EMRK: willkürliche Verneinung der besonderen Betroffenheit 

▪ Art. 2 und 8 EMRK: Schweiz hat keine ausreichenden Massnahmen 
ergriffen, um ihren Teil zur Beschränkung der globalen Erderwärmung auf 
1.5°C zu leisten 

▪ Art. 13 i.V.m. Art. 2 und 8 EMRK: der geltend gemachten Anspruch ist 
vertretbar, daher besteht ein Recht auf wirksame Beschwerde



Opfereigenschaft i.S.v. Art. 34 EMRK 



Opfereigenschaft i.S.v. Art. 34 EMRK 

Bundesverfassungsgericht, Neubauer et al., Beschluss des Ersten Senats vom 
24. März 2021: 



Opfereigenschaft i.S.v. Art. 34 EMRK 

UN Committee on the Rights of the Child, Chiara Sacchi et al. gegen 
Argentinien, 8. Oktober 2021: 



Bestimmung Inhalt Schutzpflicht nach Art. 
2 und 8 EMRK 

EGMR, Demir und Baykara gegen Türkei, 12. November 2008:


